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MIT BERUFSERFAHRUNG ZUM
ABSCHLUSS
Das Berufsbildungsgesetz sieht unter bestimmten Voraus-
setzungen die Möglichkeit vor, dass eine IHK-Abschlussprü-
fung auch ohne vorangegangene Berufsausbildung abgelegt 
werden kann.

Voraussetzung für die Teilnahme als Externer ist, dass nach-
gewiesen werden muss, dass der Prüfling mindestens das 
Eineinhalbfache der vorgeschriebenen Ausbildungszeit in 
dem Beruf tätig war, in dem er die Prüfung ablegen möchte. 
Im konkreten Fall bedeutet das also eine Berufspraxis von 
mindestens viereinhalb Jahren. Der Nachweis über die Tä-
tigkeit erfolgt in der Regel durch Arbeitszeugnisse, Arbeits-
verträge u.a., die belegen, dass einschlägige Berufserfah-
rung gesammelt wurde. Auch der Nachweis von Ausbildungs-
zeiten in einem anderen einschlägigen (!) Ausbildungsberuf 
wird berücksichtigt.

GESETZLICHE GRUNDLAGE
Nach § 45 Abs. 2 Berufsbildungsgesetz (BBiG) können Per-
sonen in besonderen Fällen zur Abschlussprüfung in einem 
Ausbildungsberuf zugelassen werden, wenn sie nachweisen, 
dass sie mindestens das Eineinhalbfache der Zeit, die als 
Ausbildungszeit vorgeschrieben ist, in dem Beruf tätig gewe-
sen sind, in dem die Prüfung abgelegt werden soll. Um die 
Zulassung zur Abschlussprüfung in dem gewählten Ausbil-
dungsberuf zu erhalten, muss der Nachweis der Berufstä-
tigkeit im Aufgabenbereich des Ausbildungsberufes erbracht 
werden. Zuständig ist in der Regel die IHK, die dem Betrieb 
oder dem Wohnort des Prüflings am nächsten ist.

PRÜFUNGSINHALTE
Für Prüfungsbewerber, die aufgrund der Zulassungsvoraus-
setzungen zur Abschlussprüfung zugelassen sind, werden in 
der Prüfung die gleichen Anforderungen gestellt, wie an 
Prüflinge, die eine betriebliche (duale) Berufsausbildung ab-
solviert haben. Sie nehmen an der gleichen Abschlussprü-
fung teil wie Auszubildende. Die Prüfung erstreckt sich auf 
alle Fertigkeiten und Kenntnisse des Ausbildungsberufsbil-
des. Die Prüfungen finden immer im Sommer und im Winter 
statt, exakte Termine finden sich auf den Homepages der 
IHKn. Die Prüfungen bestehen aus zwei Theorie- und zwei 
praktischen Teilen. 


